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25/02 Strafvollzug

Norm

StVG §119;

StVG §120;

Rechtssatz

Nach §§ 119 und 120 StVG kommt ausdrücklich nur den Strafgefangenen in Bezug auf den Strafvollzug ein

Beschwerderecht bzw. ein Recht zu, Ansuchen in Bezug auf den Strafvollzug zu stellen. Die Zweitbeschwerdeführerin

ist keine Strafgefangene. Die belangte Behörde hat daher die Beschwerde (bzw. das Ansuchen) der

Zweitbeschwerdeführerin zur Ermöglichung von Sexualkontakten mit ihrem inhaftierten Ehegatten zu Recht mangels

Parteistellung zurückgewiesen.
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